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Ergebnis und Abwägung der Beteiligung der Behörden/Träger öffentlicher Be-
lange und der Öffentlichkeit gem. §§ 4 und 3 Abs.1 BauGB 
 
Beteiligt: 51 (Beteiligung der einzelnen Dezernate des RP Gießen ist in einer zentra-
len Stellungnahme zusammengefasst und wird bei den eingegangen Stellungnahmen 
doppelt gezählt) 
 
Stellungnahmen eingegangen insgesamt: 20 (inkl. Öffentlichkeit) 
davon ohne Belange/ohne Bedenken: 07 
davon mit Hinweisen und Anregungen: 13 (inkl. Öffentlichkeit) 
 
Ergebnis aus der Beteiligung der Behörden und TÖB: 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen/Hinweisen 
IHK (Lfd. Nr. 01) 
Pledoc  (Lfd. Nr. 02) 
Gemeinde Elbtal  (Lfd. Nr. 06) 
Bundeswehr (Lfd. Nr. 07) 
EAM Netz  (Lfd. Nr. 09) 
Magistrat der Stadt Limburg Stadtplanung (Lfd. Nr. 10) 
RP Gießen (Lfd. Nr. 16)  
 
Stellungnahmen mit Anregungen/Hinweisen 
Telekom (Lfd. Nr. 03) 
Kreisausschuss Limburg-Weilburg Amt für den Ländlichen Raum FD Landwirt-
schaft (Lfd. Nr. 04) 
RP Darmstadt Kampfmittelräumdienst (Lfd. Nr. 05) 
Hessen Archäologie (Lfd. Nr. 08) 
Kreisausschuss Limburg-Weilburg Amt für den Ländlichen Raum FD Natur-
schutz (Lfd. Nr. 11) 
Hessen Mobil (Lfd. Nr. 12) 
Bund für Umwelt und Naturschutz (Lfd. Nr. 13) 
Amt für Bodenmanagement (Lfd. Nr. 14) 
Syna (Lfd. Nr. 15) 
RP Gießen (Lfd. Nr.16)  
Jagdgenossenschaft Dehrn (Lfd. Nr.18)  
Amt für öffentliche Ordnung Brandschutz (Lfd. Nr.19)  
 
Ergebnis aus der Beteiligung der Öffentlichkeit: 
 
Stellungnahmen mit Anregungen/Hinweisen 
Privatperson (Lfd. Nr.17) 

 
 

 
 
 
 

Stadt Runkel 
Stadtteil Dehrn, Steeden und Hofen 

 
 

Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Kalkwerk Steeden“  
 
hier: Abwägung eingegangene Stellungnahmen  
 
Beteiligung der Behörden und TÖB vom: 13.03.2023 – bis einschl. 13.04.2023 
Beteiligung der Öffentlichkeit vom: 13.03.2023 – bis einschl. 13.04.2023 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 
Abs. 1 BauGB) eingegangenen Stellungnahmen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limburg, den 08.04.2024 
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Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger zur Beach-
tung weitergeleitet.  
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Beschlussempfehlung: 
 
Die Bauleitplanung verfolgt die Reduzierung von CO2-Ausstoß und die Erhöhung der 
Anteile an regenerativer Energieerzeugung für die Produktionsprozesse des Kalk-
steinwerkes in Steeden. Diese Ziele stehen zum einen im öffentlichen Interesse sowie 
in der Verantwortung des Unternehmens. Bei der Ausweisung wird auf firmeneigene 
Grundstücke zurückgegriffen, die bis dato zur landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet 
wurden. Der erzeugte Strom fließt in den Produktionsprozess des Unternehmens. Es 
macht keinen Sinn, auf irgendwelchen Flächen fernab des Unternehmens PV-FFA 
aufzustellen und lange Leitungstrassen zum Verbrauchsort zu führen. In der Alterna-
tivenprüfung wurden zur Eingriffsvermeidung und Zugriffsmöglichkeit nur die firmenna-
hen Grundstücke geprüft. Die eruierten Grundstücke liegen unmittelbar in oder am 
Firmengelände, dass technisch geprägten Industrieunternehmen.  
 
Aus dem Flächenpool wurden die Grundstücke mit der geringsten Konfliktträchtigkeit 
mit den abwägungsrelevanten Belangen eruiert. Diese sind Grundlage des Bauleit-
planverfahrens. Das Vorgehen hierzu wird in den fortgeschriebenen Verfahrensunter-
lagen verdeutlicht.  
 
Im Teilregionalplan Energie Mittelhessen wurde die Beanspruchung von Landwirt-
schaftsflächen für PV-Freiflächenanlagen auf 2 % pro Gebietskörperschaft beschränkt, 
d.h. es können in Runkel grundsätzlich 52 ha von 2.641 ha (gültiger Regionalplan 
Mittelhessen 2010) zur Realisierung der klimatischen und energetischen Landesziele 
beansprucht werden. Nach Fortschreibung der Unterlagen wurde der Geltungsbereich 
aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen angepasst/reduziert. Beansprucht wer-
den im Geltungsbereich 1 rund 2,4 ha Ackerflächen und 0,6 ha Grünland. Eine Grün-
landfläche von ca. 1,5 ha dient der Aufforstung. Die Aufforstungsflächen wurden dan-
kenswerter Weise von Ihnen mit den Landwirten abgestimmt. Der Geltungsbereich 2 
wurde aufgrund der Ausweisung der Aufforstungsflächen ebenfalls geändert und mit 
Ihnen sowie der unteren Forstbehörde abgestimmt. Im Ergebnis werden die 1,6 ha im 
Werksbereich liegenden Landwirtschaftsflächen gem. Rekultivierungsplan aufgeforstet 
und die werksnahen Ackerflächen von rund 2,3 ha für die Belegung mit PF-FFA ge-
nutzt. Die Änderungen werden in den fortgeschriebenen Verfahrensunterlagen detail-
liert dargelegt. 
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Die BRD sowie das Land Hessen sind bestrebt, aus Klimaschutzgründen sowie der 
Versorgungssicherheit regenerative Energiequellen zu erschließen. Hierfür sind kon-
krete Ziele sowie Zeiträume benannt. Die PV-Freiflächenanlage zur Sicherstellung des 
Produktionsprozesses ist ein Beitrag hierzu.  
 
Das Unternehmen Kalksteinwerk hat das Recht notwendige Maßnahmen zur wirt-
schaftlichen Standortsicherung und Erhalt der Beschäftigung zu ergreifen. PV-
Freiflächenanlagen sollen in Anlehnung an Siedlungsbereiche, Straßen sowie vorbe-
lastete Landschaftsräume erfolgen. Diese Kriterien finden bei dem Vorhaben Berück-
sichtigung. Durch die räumliche Abhängigkeit zwischen Stromerzeugung und–
verbrauch gibt es keine alternativen Standorte. Dies wird in der Fortschreibung der 
Verfahrensunterlagen ausführlicher dargestellt. 
 
Weitere Anregungen wie u.a. die Kompensation der Eingriffswirkungen finden in der 
Fortschreibung der Unterlagen Berücksichtigung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der frühzeitigen Beteiligung hat keiner der Landwirte eine Betroffenheit signalisiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Flächen werden mit Schafen beweidet, sodass eine landwirtschaftliche Nutzung 
weiterhin gegeben ist. 
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Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger zur Beach-
tung weitergeleitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 16 von 53  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen:  
 
Folgender Hinweis wird textlich aufgenommen: 
 
„Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bo-
denverfärbungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste 
entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für 
Denkmalpflege, hessenArchäologie oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu mel-
den. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeig-
neter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).“ 
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Beschlussempfehlung: 
 
II: Bebauungsplan 
 
1. und 2.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der Geltungsbereich entsprechend 
um die Fläche reduziert. Ziel ist es, wertgebende Lebensräume und Gehölzbestände 
von Beeinträchtigungen freizuhalten. 
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3. Im Zuge der Fortschreibung Planung werden die Umsetzungsmöglichkeiten ihrer 
Anregungen geprüft. Grundsätzlich ist zu sagen, dass das gesamte Areal des Kalk-
werkes Steeden aus Sicherheitsgründen eingefriedet oder durch natürliche Barrieren 
gesichert ist. Da die Flächen im direkten Anschluss an das Firmengelände liegen, 
beeinflusst die Planung den Wildwechsel nicht. 
 
4. Ihre Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Nachweise der Geburtshelferkröte 
liegen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.  
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Beschlussempfehlung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger zur Beach-
tung weitergeleitet sowie in den Verfahrensunterlagen berücksichtigt. 
 
Äußere Verkehrliche Erschließung (§§ 1, 123 BauGB) 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Plangebiet benötigt zur Erschlie-
ßung keine neue Zufahrt von der L3063. 
 
Leistungsfähigkeit des Straßennetzes (§ 47 HStrG) 
Keine Bedenken 
 
Anbaubeschränkung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und entsprechend in der Planzeich-
nung, in der Legende, in den Textfestsetzungen sowie in der Begründung berücksich-
tigt, soweit diese den Geltungsbereich berühren. 
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L 3063 TOU Dehrn - Eingriffskompensation 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Geltungsbereich der Verfahrens-
unterlagen wird unter Berücksichtigung der Ersatzmaßnahme E5 reduziert. Die Zu-
gänglichkeit der Maßnahmenfläche bleibt bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auflagen zur Verkehrssicherheit (§ 47 HStrG) 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Durch Ausschluss der Flächen entlang 
der L3063 werden die möglichen Beeinträchtigungen ausgeschlossen. 
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Beschlussempfehlung 
 
Die Haldenflächen werden ebenso mit PV-FFA belegt. Ziel des Unternehmens ist es, 
einen angemessenen Anteil an regenerativen Strom im Hinblick der CO2-Einsparung 
sowie der Standortsicherung zu produzieren. Im näheren Umfeld des Werkes stehen 
keine weiteren versiegelten Alternativflächen zur Verfügung. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im weiteren Verfahren werden alle 
Belange berücksichtigt. 
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Beschlussempfehlung 
 
Bereich: Ländliche Bodenordnung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger zur Beach-
tung weitergeleitet. Eine Abstimmung mit der Flurbereinigungsbehörde wird durchge-
führt. 
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Das Flurstück 4871 liegt außerhalb des Geltungsbereiches. Der Graben und die 
Wegeparzelle werden somit von der Maßnahme nicht tangiert. 
 
 
 
 
Der Geltungsbereich wurde um die geplante Wegeparzelle reduziert. 
 
 
Das Flurstück wurde aus dem Geltungsbereich genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es erfolgt eine Abstimmung und Verfahrensbeteiligung mit der Flurbereinigungsbehör-
de.  
 
 
Bereich: Städtische Bodenordnung 
Keine Bedenken 
 
Bereich: Liegenschaftskataster 
Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen und in der Fortschreibung der Verfahrensun-
terlagen berücksichtigt. 
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Beschlussempfehlungen: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger zur Beach-
tung weitergeleitet.  
 
 
 
 
Die Leitungstrassen der Versorgungsanlagen liegen außerhalb des angepassten Gel-
tungsbereiches. Eine Übernahme in die Plankarte ist daher nicht notwendig. 
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Beschlussempfehlungen: 
 
Dez. 31 Obere Landesplanungsbehörde 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der Fortschreibung der Verfah-
rensunterlagen berücksichtigt. 
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Dez. 41.1 Grundwasserschutz, Wasserversorgung 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Fortschreibung der Verfah-
rensunterlagen im Textteil ergänzt und als Hinweis in der Plankarte berücksichtigt. 
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Dez. 41.2 Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
 
Keine Bedenken 
 
 
 
Hinweis zum Starkregen 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Fortschreibung der Verfah-
rensunterlagen thematisiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dez. 41.3 Kommunales Abwasser, Gewässergüte 
 
Der Fachdienst Wasser- und Bodenschutz des Landkreises Limburg-Weilburg wurde 
beteiligt. 
 
Industrielle Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, 
Altlasten, Bodenschutz 
 
Dez. 41.4 Nachsorgender Bodenschutz 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die untere Bodenschutzbehörde wurde 
beteiligt. Den Grundstückseigentümern sowie der Stadt Runkel liegen keine Anhalts-
punkte für Altlasten vor. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und dem Vorhabenträger zur Beach-
tung weitergeleitet. 
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Dez. 41.4 Vorsorgender Bodenschutz 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und finden soweit erforderlich und noch 
nicht gewürdigt, in der Fortschreibung der Planunterlagen Berücksichtigung. 
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Dez. 42.2 Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen 
 
Keine Bedenken 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weitergelei-
tet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dez. 43.2 Immissionsschutz II 
 
Keine Bedenken 
 
 
 
Dez. 44.1 Bergaufsicht 
 
Geltungsbereich 1 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger zur Beach-
tung weitergeleitet. 
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Geltungsbereich 2 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger zur Beach-
tung weitergeleitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dez. 51.1 Landwirtschaft 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und soweit erforderlich und noch nicht 
gewürdigt in der Fortschreibung der Verfahrensunterlagen berücksichtigt. 
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Dez. 53.1 Obere Forstbehörde 
 
1. Geltungsbereich 1 in Gemarkung Steeden 
Keine Bedenken 
 
2. Geltungsbereich 2, Gemarkung Hofen 
Keine Bedenken 
 
3. Geltungsbereich 2, Gemarkung Steeden 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und finden bei der Fortschreibung der 
Planung Beachtung. 
 
 
 
 
 
Dez. 53.1 Obere Naturschutzbehörde 
 
Keine Bedenken 
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Die Untere Naturschutzbehörde wurde beteiligt. 
 
 
Dez. 31 Bauleitplanung 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und finden in der Fortschreibung der 
Verfahrensunterlagen Berücksichtigung. 
 
Die PV-Freiflächenanlage dient der regenerativen Stromversorgung des Kalkwerkes 
Steeden für dessen Produktionsprozesse. Aufgrund der erforderlichen Nähe zum 
Stromverbraucher schließen sich räumlich distanzierte Alternativstandorte aufgrund 
der Vermeidung von Eingriffswirkungen sowie des fehlenden Flächenzugriffes aus. 
Weitere Erläuterungen werden in die Verfahrensunterlagen bei der Fortschreibung der 
Planung aufgenommen. 
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Die Belange der Forstbehörde werden geklärt und im Fortgang der Planung berück-
sichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Plankarte finden in der Fortschreibung der Verfahrensunterlagen 
Berücksichtigung. 
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Beschlussempfehlungen: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Im weiteren Verfahrensverlauf wurde der Geltungsbereich 1 reduziert. Hierbei wurden 
die Flächen entlang der Landstraße (L 3063) aus dem Geltungsbereich entnommen. 
Eine Nord/Süd und Ost/West - Sperrwirkung ist somit nicht mehr gegeben.  
 
Die Fa. SCHAEFER KALK GmbH & Co. KG beabsichtigt im kommenden Jahr ein 
Eigenjagdrevier innerhalb seiner Grundstücksflächen/Flurstücke zu etablieren. Diese 
Flächen stehen zukünftig dem Jagdrevier Dehrn nicht mehr zur Verfügung. Die PV-
Freiflächenanlagen befinden sich innerhalb des zukünftigen Eigenjagdreviers. 
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Beschlussempfehlungen: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger zur Beach-
tung weitergeleitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 50 von 53  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 51 von 53  

Ergebnis aus der Beteiligung der Öffentlichkeit: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen: 
 
 
Die Erheblichkeit der Eingriffswirkungen wird in der Fortschreibung der Verfahrensun-
terlagen festgestellt. Aufgrund der geringen Eingriffswirkungen der PV-
Freiflächenanlagen kann von keinem erheblichen Eingriff in die Natur und Landschaft 
seitens der Planung ausgegangen werden. 
 
 
Die Sicherung des Werksgeländes vor dem Zutritt von Unbefugten erfolgt aus Sicher-
heitsgründen sowie aus angeordneten artenschutzrechtlichen Belangen der Oberen 
Naturschutzbehörde um Beeinträchtigungen der Brutplätze des Uhus zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
Das Bauleitplanverfahren regelt städtebauliche Ziele unter Beachtung vielfältiger Be-
lange. Das Thema Erholung wird gewürdigt. Die beanspruchten Flächen haben wie in 
den Verfahrensunterlagen dargelegt, keine oder keine besondere Funktion für Erho-
lungssuchende. 
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Die Schäfer Kalk GmbH und Co.KG produziert den Strom für ihre eigenen strominten-
siven Werkprozesse. Eine Einspeisung ist nicht vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine FFH-Verträglichkeitsvorprüfung hat stattgefunden und ist Gegenstand der Verfah-
rensunterlagen. Das Ergebnis ist in den Verfahrensunterlagen abgebildet. Die Bauleit-
planung steht den Zielen des FFH-Gebietes nicht entgegen. 
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Der Flächennutzungsplan hat keine Außenwirkung gegenüber Privaten. Der rechts-
kräftige Flächennutzungsplan stammt aus dem Jahr 2009. Er erlangte am 04.03.2009 
Rechtskraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


